
Sächsi sche Schweiz-Osterzgebi rge
Landkreis
Landralsamt

Bekanntmachung

Das Landratsamt Sächsische Schweiz - Osterzgebirge, vertreten durch die untere Forslbehörde gibt
auf Grund von S 29 Abs. 4 Satz 3 des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen (Sächswaldc) vom
10. April '1992, rechtsbereinigt mit Stand vom 1 . August 2008, ortsüblich bekannt, dass nachfolgend
aufgeiührte Flurstücke der Gemeinde Prstzschendorf ganz oder teilweise die Eigenschaft eines
Waldes als Schutzwald nach S 29 Abs. 1 SächswaldG (im lolgenden Bodenschutzwald genannt)
besitzen:

ry'

Flurstücke
1272
1 61, 162, 163, 1 41 12, 14612, 1 50/1, 1 68/1 0, 16812, 40512, 418118
857t2

412, 448, 559, 560

Gemarkung
Colmnitz:
Klingenberg;
Pretzschendorf:
Röthenbach:

Die Bewirtschaftungsvorschriften nach S 29 Abs. 4 und 7 SächswaldG finden für die bezeichneten
Flächen Anwendung.
Die Abgrenzung des Bodenschutzwaldes ist auf gesonderten Bodenschutzwaldkarten dargestellt.
Die Bodenschutzwaldkarten sowie die dazu gehörigen Flurstücksverzeichnisse der betroffenen
Flurstücke liegen in der Zeit vom 2. Januat 2012 bis einschließlich 3. FeÜuat 2012 aus und können
während der angegebenen Zeiten von jedermann eingesehen werden bei:

a) Landratsamt Sächsische Schweiz - Osterzgebirge, Geschäftsbereich Bau und Um'
welt, Abteilung Forst
Weißeitzstraße 7
01744 Dippoldiswalde
Zimmer 210
Zeiten: Mo, Mi 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.30 Uhr, Di, Do 8.00 Uhr- 12.00 Uhr und
13.00 Uhr - 18.00 Uhr, Fr 8.00 - 14.00 Uhr

Die Bodenschuewaldkarten sind außerdem im Internet veröffentlicht unter:
httpJ/www,landratsamt-oirna.de/ref forsthoheit forstrecht.html

lm Anschluss an die Auslegung können die Bodenschu?waldkarten einschließlich der Flur-

stücksverzeichnisse nach terminlicher Absprache beim Landratsamt Sächsische Schweiz - Ostez-
gebirge, Geschäftsbereich Bau und Umwelt, Abteilung Forst (Weißeritzstraße 7, 01744 Dippoldiswal-

de), eingesehen werden. Hinweise zur Behandlung und Bewirtschaftung der Flächen werden im

Rahmen der Beratung vom zuständigen Forstrevierleiter des Staatsbetriebes Sachsenforst, Forstbe-

zirk Bärenfels ( htto://www.smul.sachsen.de/sbs/687.htm ), erteilt
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Vom Bodenschutzwald betroffene Flurstücke > 100 qm im Forstbezirk Bärenfels

August 2006Bearbeitungsstand:
01.03.2008Erstellungsdatum:

Bodenschutzwald gem. § 29 Abs. 1 SächsWaldG

Der Schutzzweck ist im Bodenschutzwald vorrangig zu 
erfüllen. Eine wirkungsvolle und nachhaltige Standort-
sicherung kann grundsätzlich nur durch eine dauerhafte
Bestockung und Durchwurzelung des Waldbodens
gewährleistet werden.

Der Waldbesitzer hat gemäß § 29 Abs. 4 SächsWaldG
diesen Schutzwald so zu behandeln, dass eine stand-
ortgerechte ausreichende Bestockung erhalten bleibt
und ihre rechtzeitige Erneuerung gewährleistet ist. 
Die Forstbehörde kann nach Anhörung des Waldbe-
sitzers Bewirtschaftungsmaßnahmen im Einzelfall 
anordnen. Die Eigenschaft eines Waldes als Schutz-
wald in diesem Sinne ist durch die Forstbehörde 
ortsüblich bekannt zu machen. 

Schutzwald im Sinne von § 29 Abs. 1 SächsWaldG ist 
Wald auf erosionsgefährdeten Standorten, insbeson-
dere auf rutschgefährdeten Hängen, auf felsigen oder 
flachgründigen Steilhängen oder auf Flugsandböden.

Im Schutzwald bedarf, abweichend von § 19 Abs. 3
SächsWaldG jeder Kahlhieb, unbeschadet von 
§ 19 Abs. 6 SächsWaldG der Genehmigung der 
Forstbehörde. Sonstige Vorschriften über Schutzwald 
bleiben unberührt. 

Bodenschutzwald (§ 29 Absatz 1 SächsWaldG)

Gemarkungsgrenzen

Betroffene Flurstücke

Legende

Staatsbetrieb Sachsenforst
      - Forstbehörde - 
Bonnewitzer Straße 34
01796 Pirna, OT Graupa

Herausgeber und Redaktion:

[Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) 
vom 10. April 1992, zuletzt geändert am 23. April 2007]

Topographie: TK 25 (N) Blatt 5147

Gemarkung Beerwalde



Gemarkung Colmnitz
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August 2006Bearbeitungsstand:
01.03.2008Erstellungsdatum:
TK 25 (N) Blatt 5046 und 5047Topographie:

Herausgeber und Redaktion:
Staatsbetrieb Sachsenforst
      - Forstbehörde -
Bonnewitzer Straße 34
01796 Pirna, OT Graupa

Der Schutzzweck ist im Bodenschutzwald vorrangig zu erfüllen. 
Eine wirkungsvolle und nachhaltige Standortsicherung kann 
grundsätzlich nur durch eine dauerhafte Bestockung und 
Durchwurzelung des Waldbodens gewährleistet werden.

Der Waldbesitzer hat gemäß § 29 Abs. 4 SächsWaldG diesen 
Schutzwald so zu behandeln, dass eine standortgerechte aus-
reichende Bestockung erhalten bleibt und ihre rechtzeitige 
Erneuerung gewährleistet ist. 
Die Forstbehörde kann nach Anhörung des Waldbesitzers 
Bewirtschaftungsmaßnahmen im Einzelfall anordnen. 
Die Eigenschaft eines Waldes als Schutzwald in diesem Sinne
ist durch die Forstbehörde ortsüblich bekannt zu machen. 

Schutzwald im Sinne von § 29 Abs. 1 SächsWaldG ist Wald 
auf erosionsgefährdeten Standorten, insbesondere auf
rutschgefährdeten Hängen, auf felsigen oder flachgründigen 
Steilhängen oder auf Flugsandböden.

[Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) 
vom 10. April 1992, zuletzt geändert am 23. April 2007]

Bodenschutzwald gem. § 29 Abs. 1 SächsWaldG

Im Schutzwald bedarf, abweichend von § 19 Abs. 3 SächsWaldG 
jeder Kahlhieb, unbeschadet von § 19 Abs. 6 SächsWaldG 
der Genehmigung der Forstbehörde. 
Sonstige Vorschriften über Schutzwald bleiben unberührt. 

Legende 

Betroffene Flurstücke

Gemarkungsgrenzen
Bodenschutzwald (§ 29 Absatz 1 SächsWaldG)

Vom Bodenschutzwald > 100 qm betroffene Flurstücke im Forstbezirk Bärenfels Gemarkung Grillenburg
(Blatt 3 von 4)
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Vom Bodenschutzwald betroffene Flurstücke > 100 qm im Forstbezirk Bärenfels

August 2006Bearbeitungsstand:
01.03.2008Erstellungsdatum:

Bodenschutzwald gem. § 29 Abs. 1 SächsWaldG

Der Schutzzweck ist im Bodenschutzwald vorrangig zu 
erfüllen. Eine wirkungsvolle und nachhaltige Standort-
sicherung kann grundsätzlich nur durch eine dauerhafte
Bestockung und Durchwurzelung des Waldbodens
gewährleistet werden.

Der Waldbesitzer hat gemäß § 29 Abs. 4 SächsWaldG
diesen Schutzwald so zu behandeln, dass eine stand-
ortgerechte ausreichende Bestockung erhalten bleibt
und ihre rechtzeitige Erneuerung gewährleistet ist. 
Die Forstbehörde kann nach Anhörung des Waldbe-
sitzers Bewirtschaftungsmaßnahmen im Einzelfall 
anordnen. Die Eigenschaft eines Waldes als Schutz-
wald in diesem Sinne ist durch die Forstbehörde 
ortsüblich bekannt zu machen. 

Schutzwald im Sinne von § 29 Abs. 1 SächsWaldG ist 
Wald auf erosionsgefährdeten Standorten, insbeson-
dere auf rutschgefährdeten Hängen, auf felsigen oder 
flachgründigen Steilhängen oder auf Flugsandböden.

Im Schutzwald bedarf, abweichend von § 19 Abs. 3
SächsWaldG jeder Kahlhieb, unbeschadet von 
§ 19 Abs. 6 SächsWaldG der Genehmigung der 
Forstbehörde. Sonstige Vorschriften über Schutzwald 
bleiben unberührt. 

Bodenschutzwald (§ 29 Absatz 1 SächsWaldG)

Gemarkungsgrenzen

Betroffene Flurstücke

Legende

Staatsbetrieb Sachsenforst
      - Forstbehörde - 
Bonnewitzer Straße 34
01796 Pirna, OT Graupa

Herausgeber und Redaktion:

[Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) 
vom 10. April 1992, zuletzt geändert am 23. April 2007]

Topographie: TK 25 (N) Blatt 5147

Gemarkungen 
Hartmannsdorf und Röthenbach
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Gemarkung Obercunnersdorf
(Blatt 3 von 3)Vom Bodenschutzwald > 100 qm betroffene Flurstücke im Forstbezirk Bärenfels

Der Schutzzweck ist im Bodenschutzwald vorrangig zu erfüllen. 
Eine wirkungsvolle und nachhaltige Standortsicherung kann 
grundsätzlich nur durch eine dauerhafte Bestockung und 
Durchwurzelung des Waldbodens gewährleistet werden.

Der Waldbesitzer hat gemäß § 29 Abs. 4 SächsWaldG diesen 
Schutzwald so zu behandeln, dass eine standortgerechte aus-
reichende Bestockung erhalten bleibt und ihre rechtzeitige 
Erneuerung gewährleistet ist. 
Die Forstbehörde kann nach Anhörung des Waldbesitzers 
Bewirtschaftungsmaßnahmen im Einzelfall anordnen. 
Die Eigenschaft eines Waldes als Schutzwald in diesem Sinne
ist durch die Forstbehörde ortsüblich bekannt zu machen. 

Schutzwald im Sinne von § 29 Abs. 1 SächsWaldG ist Wald 
auf erosionsgefährdeten Standorten, insbesondere auf
rutschgefährdeten Hängen, auf felsigen oder flachgründigen 
Steilhängen oder auf Flugsandböden.

[Waldgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsWaldG) 
vom 10. April 1992, zuletzt geändert am 23. April 2007]

Bodenschutzwald gem. § 29 Abs. 1 SächsWaldG

Im Schutzwald bedarf, abweichend von § 19 Abs. 3 SächsWaldG 
jeder Kahlhieb, unbeschadet von § 19 Abs. 6 SächsWaldG 
der Genehmigung der Forstbehörde. 
Sonstige Vorschriften über Schutzwald bleiben unberührt. 

Legende 

Betroffene Flurstücke

Gemarkungsgrenzen
Bodenschutzwald (§ 29 Absatz 1 SächsWaldG)

Staatsbetrieb Sachsenforst
      - Forstbehörde -
Bonnewitzer Straße 34
01796 Pirna, OT Graupa

Herausgeber und Redaktion:

Topographie: TK 25 (N) Blatt 5047
Erstellungsdatum: 01.03.2008
Bearbeitungsstand: August 2006
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